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75 Jahre für das Alter
Pro Senecfwte wz'rd zm //er/?,st 75 /a/zre o/t /m Pa/zmen
z/er SYz/Zungsversamm/Mftg vom 25. ,/zzzzz /992 m Pern .so//
z/z'e.ver Ge/?zzr/.s7rzg z>z ez'zzer sr/z/zc/zten Pez'er èegtzztgezz
werz/ezz. /zz zier vor/z'egenzien Au,sga/?e zier «ZezY/zz/?e»
werziezz emz'ge zier mazzzzzg/h/n'^ezz Dz'ezzit/ez'itzmgen von
Pro 5enec7zz7e vorges7e//t

Pro Senectute wurde 917 in Win-
terthur von einer «Schar entschlos-
sener Männer» gegründet, welche
die grosse materielle Not der «In-
sassen» damaliger Altersasyle lin-
dem wollten. Die Stiftung entstand
unter dem Patronat der Schweize-
rischen Gemeinnützigen Gesell-
Schaft (SGG) als privates Hilfs-
werk «für bedürftige Greise».
Schon 1919 gab es in den meisten
Kantonen Komitees, «damit die
Bevölkerung auf eine eher ver-
nachlässigte Menschenklasse auf-
merksam wird».
Mit der Einführung der AHV 1948
und insbesondere der Ergänzungs-
leistung 1966 konnte sich Pro Se-
nectute vermehrt andern Aufgaben
und weiteren Bedürfnissen der äl-
teren Menschen annehmen. Da-
durch entwickelte sich eine breite
und bedarfsgerechte Dienstlei-
stungspalette für ältere Menschen
und deren Angehörige sowie für
die Betreuerinnen und Betreuer.
Sie fusst - grob gesagt - auf fol-
genden drei Pfeilern:

Soziale Beratung einschliesslich
finanzieller Hilfe für Wirtschaft-
lieh Schwächere,

Hilfen und Pflege zu Hause (am-
bulante Dienste),

Pro Senectute im
Wandel der
Gesellschaft

Animation und Vorbereitung
auf das Alter, Kurse für und mit
Älteren.

Die Dienstleistungen helfen mit,
die Ziele von Pro Senectute zu er-
reichen: Erhaltung der Lebensqua-
lität im Alter - Förderung der kör-
perlichen, geistigen und seelischen
Kräfte -Hilfe zur Selbsthilfe - Ge-
Währleistung der materiellen Si-
cherheit durch individuelle Hilfe.
Darüber hinaus will Pro Senectute
die Anliegen der älteren Menschen
vor Behörden und in der Öffent-
lichkeit vertreten.
Einige dieser Ziele konnten in den

vergangenen 75 Jahren erreicht
werden, einige noch nicht: z. B.
entfremden sich die Generationen
immer mehr; es braucht mehr
Menschen, die sich für Ältere en-
gagieren - sei es vollberuflich, teil-
zeitlich oder ehrenamtlich. Neben
den sozialen und demografischen
Komponenten ändert sich zuneh-
mend auch die politische: Welche
Konsequenzen haben zum Bei-
spiel der Beitritt der Schweiz zur
EG oder die Verwirklichung des

Europäischen Wirtschaftsraums
auf die Situation älterer Men-
sehen? Pro Senectute stellt sich
diesen Fragen und versucht, geeig-
nete Massnahmen zu entwickeln.

Die erste Stiftungsurkunde von

Pro Senectute stand ganz im Zei-

chen ihrer Zeit. Wachsende soziale

Notstände, «trostlose Asyle» und

Krieg rund um die Schweiz präg-

ten die Zielsetzungen der Stiftung:
«Der Zweck der Stiftung ist,
1. in unserem Lande die Teilnahme

für Greise beiderlei Geschlechts
ohne Unterschied des Bekenntnis-

ses zu wecken und zu stärken;
2. die nötigen Mittel zur Fürsorge

für bedürftige Greise und zur Ver-

besserung ihres Loses zu sam-

mein;
3. alle Bestrebungen zur Förde-

rung der Altersversicherung und

insbesondere auch der gesetzli-

chen zu unterstützen.»
Unter den zehn Gründern waren

sechs Pfarrer und ein Arzt. Diese

hatten Einblick in die Not vieler

älterer Menschen der damaligen

1^
1956 gestaltete der Grafiker
Hans Falk ein neues Signet für
Pro Senectute: Zwei A (Alter,
Age, Anziani) stützen sich ge-

genseitig und bilden den Wip-
fei eines Lebensbaumes.
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75 /a/ire Pro Senectute

Zeit. Sie stellten darum auch der
Stiftungsurkunde als Motto fol-
genden Satz von Heinrich Pesta-
lozzi voran:
«Für unsere Armen und Unglück-
liehen sollen wir alle Mittel an-
wenden, die uns die Religion, die
Eigenschaften als Staatsbürger

Pfarrer A Re/'cben gab cf/'e /dee zur
Gründung der Sf/'ftung.

und unsere eigenen Kräfte in die
Hand geben.»
Heute, 75 Jahre später, haben sich
die Zielsetzungen der Stiftung in
einer sich wandelnden Gesell-
schaft verändert, angepasst. In
einer Zeit, wo die AHV und die
Ergänzungsleistungen feste Be-
standteile der Einkommen älterer
Menschen geworden sind und die-
se selber bald 20% der gesamten
Bevölkerung ausmachen, müssen
die Schwerpunkte notgedrunge-
nermassen anders gesetzt werden.
Der eigentliche Zweck der Stif-
tung blieb sich jedoch gleich:
Zum Wohle der älteren Menschen
dazusein - wobei sich Pro Senec-
tute immer wieder die Frage stel-
len muss, was zum Wohle der älte-
ren Menschen gehört.
Am 11. September 1990 geneh-
migte die Abgeordneten-Ver-
Sammlung von Pro Senectute eine
neue Stiftungsurkunde.

LU

Ii
A
PRO

SENECTUTE
Für das Alter

Im neu geschaffenen Stiftungsre-
glement wird der Zweck näher um-
schrieben:
«Um das Wohl der älteren Men-
sehen zu erhalten und zu heben,
strebt die Stiftung insbesondere
an,
a) die Lebensqualität der älteren
Menschen durch zeitgemässe und
bedarfsgerechte Dienstleistungen,
durch Förderung der Selbsthilfe
sowie der körperlichen und geisti-
gen Fähigkeiten und durch Ge-
Währung materieller Hilfe im Be-
darfsfall zu verbessern,
b) die Selbständigkeit und das
Selbstbewusstsein der älteren
Menschen zu stärken und die Prä-
vention zu fördern,
c) die gesellschaftliche Stellung
der älteren Menschen durch Förde-
rung des Dialogs und des Ver-
ständnisses zwischen den Genera-
tionen zu verbessern und
d) den Anliegen der älteren Men-
sehen vor Behörden und in der Öf-
fentlichkeit zum Durchbruch zu
verhelfen.»
In diesen Punkten sind Aufgaben
und Aufträge formuliert - zum
Beispiel die Förderung von Alters-
Vorbereitungen, die Vertretung der
Interessen älterer Menschen in der
Öffentlichkeit, die Förderung des

Dialogs und des Verständnisses
zwischen den Generationen -,
welche die Pro-Senectute-Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen auch
in den nächsten Jahren und wohl
auch Jahrzehnten herausfordern
werden.

Franz KïïcMerr

Stiftung der Schweizer, gemeinnützigen Gesellschaft
für bedürftige Greise.

Stiftungsurkunde.
Motto: Für unsere Armen und Unglücklichen sollen wir

alle Mittel anwenden, die uns die Religion, die
Eigenschaften als Staatsbürger und unsere eigenen
Kräfte in die Hand geben. Pestalozzi.

i.

§ 1. Geleitet von christlichen Idealen und durchdrungen von den
Pflichten, die wir als Bürger des gemeinsamen Vaterlandes gegen seine
hilfsbedürftigen Glieder haben, errichtet die Schweizerische gemeinnützige
Gesellschaft im Sinne von Art. 80 u. ff. des Schweiz. Z. G. B. eine Stiftung
unter dem Namen:

„Für das Alter"
(„Pro Senectute", „Pour la Vieillesse", „Per la Vecchiaia")

Stiftung der Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft.

II.
§ 2. Der Zweck der Stiftung ist.

1) In unserem Lande die Teilnahme für Greise beiderlei Geschlechts ohne
Unterschied des Bekenntnisses zu wecken und zn stärken ;

2) die nötigen Mittel zur Fürsorge für bedürftige Greise und zur Verbesse-

rung ihres Loses zu sammeln;
3) alle Bestrebungen zur Förderung der Altersversicherung und insbeson-

dere auch der gesetzlichen, zu unterstützen.
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